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Konzept der Ferienbetreuung in der Gemeinde Friedeburg ab dem 01.08.2026

Zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf bietet die Gemeindesozialarbeit in den
Oster-, Sommer- und Herbstferien eine Ferienbetreuung für Grundschulkinder gem. § 24
Abs. 4 Sozialgesetzbuch VIII an.

1. Aufnahmekriterien
· Die Ferienbetreuung wird wie folgt angeboten:
- jeweils die 2 ersten Wochen in den Oster- und Herbstferien,
- die ersten vier vollen Wochen in den Sommerferien.

· Zielgruppe sind alle Kinder aus der Gemeinde Friedeburg, die die Klassen 1 bis 4 der
Grundschulen in der Gemeinde Friedeburg besuchen.

· Einschulungskinder dürfen bereits an der Sommerferienbetreuung teilnehmen.

· Die Anmeldung zur Ferienbetreuung erfolgt zu Beginn eines Jahres bis spätestens
Ende Februar für die gesamten Ferien des Jahres.

2. Organisatorisches
2.1. Betreuungszeiten

Die Betreuungszeit findet
a) von 7.30 bis 12.30 Uhr oder
b) von 7.30 bis 15.30 Uhr statt.

2.2. Buchung und Gebühren
· Die Betreuungszeiten können nur wochenweise (nicht tageweise) gebucht

werden. Die Betreuung bis 15.30 Uhr beinhaltet ein warmes Mittagessen.

· Die Gebühren betragen
a) für eine Betreuung bis 12.30 Uhr = 40,00 € pro Woche,
b) für eine Betreuung bis 15.30 Uhr = 80,00 € pro Woche (inklusive

Mittagessen).
In der Gebühr ist ein Betrag in Höhe von 5,00 € pro Kind/Woche für
Bastelmaterialien enthalten.

· Jede angebotene Betreuungswoche kann grundsätzlich nur vollständig (nicht
tageweise) gebucht werden.

· Eine Abmeldung des Kindes muss spätestens 1 Monat vor Beginn des gebuchten
Betreuungszeitraumes schriftlich erfolgen. Erfolgt eine Abmeldung des Kindes
später als 1 Monat vor Beginn des gebuchten Zeitraumes, so wird der für diesen
Buchungszeitraum vereinbarte Betrag dennoch ohne Abzug fällig.

· Die Verpflichtung zur Zahlung des für den Buchungszeitraum vereinbarten
Betrages bleibt auch bei Fernbleiben des Kindes (z.B. wegen Erkrankung des
Kindes oder der Eltern, oder Nichterfüllung individueller Elternerwartungen)
bestehen. In besonderen Ausnahmefällen wie z.B. wochenweiser Erkrankung des
Kindes bei Vorlage eines ärztlichen Attestes, ist nach Rücksprache eine
Erstattung möglich.
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2.3. Verpflegung
Gegen 9.00 Uhr wird gemeinsam gefrühstückt. Um 13.00 Uhr gibt es ein warmes
Mittagessen.

2.4. Betreuungsort
Die Grundschulferienbetreuung findet grundsätzlich im Jugend- und Sozialzentrum
„JuSt bi´t Bad“, Schützenweg 23, in 26446 Friedeburg statt. Bei einer größeren
Anzahl an Kindern wird auch die Schule „Altes Amt Friedeburg“, Lüttmoorland 2,
26446 Friedeburg, in Anspruch genommen. Alternativ kann auch auf die
Ganztagsräumlichkeiten der Grundschulen ausgewichen werden.

2.5. Personal/Betreuungsschlüssel
Für die Ferienbetreuung werden pädagogisch geeignete und qualifizierte Fachkräfte
eingesetzt. Die Leitung der Ferienbetreuung übernimmt ein/e Sozialpädagoge/in
bzw. Sozialarbeiter/in der Gemeindesozialarbeit. Ab einer Anzahl von 11 Kindern
unterstützt eine weitere Betreuungskraft, d.h. pro 10 Kinder steht eine
Betreuungskraft zur Verfügung.

Wöchentlich muss eine Teilnehmerzahl von 10 Kindern erreicht werden. Wird eine
Teilnehmerzahl von 10 Kindern nicht erreicht, muss ggf. auf andere
Ferienbetreuungsangebote im Landkreises Wittmund ausgewichen werden.

2.6. Ausschluss
Die teilnehmenden Kinder unterliegen dem Hausrecht und der Hausordnung des
Jugend- und Sozialtreffs und der Schule „Altes Amt Friedeburg“. Den Anordnungen
der Mitarbeiter der Grundschulferienbetreuung ist in jedem Fall Folge zu leisten.
Bei groben Regelverstößen kann ein Kind von der Betreuung ausgeschlossen werden.

3. Pädagogisches Konzept
· Den Kindern wird in der Ferienbetreuung ein abwechslungsreiches Programm mit

Spiel und Spaß angeboten. Da die Kinder aus verschiedenen Grundschulen der
Gemeinde zusammengefasst werden, haben sie die Möglichkeit, mit
Klassenkameraden zu spielen, aber auch neue Freundschaften zu schließen.

· Die Betreuungszeit ist unterteilt in Freispielphasen während der Bring- und
Abholzeiten und gemeinsamen Gruppenaktivitäten am Vormittag. So gehört das
gemeinsame Frühstück als strukturierendes Element genauso in den Tagesablauf,
wie angeleitete Angebote und Projekte. Es gibt Rallyes oder Olympiaden sowie
Ausflüge zu interessanten Zielen. Priorität haben immer die Interessen und
Bedürfnisse der Kinder.

· 1 x pro Ferienbetreuung findet ein Gruppenausflug statt. Vor Beginn der
Ferienbetreuung wird das Ziel, sowie weitere Informationen hierzu, bekannt
gegeben. Es wird an diesem Tag keine zusätzliche Betreuung vor Ort angeboten.


